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Sehr geehrter Herr Wockelmann,  

mit dem Blick auf Ihre Eingabe vom 8. Oktober 2020 erlaube ich mir den Hinweis, dass 

wohl eher das BMAS für die Beantwortung Ihrer Frage, die m.E. auch nur teilweise nach 

dem IFG zu beantworten wäre, zuständig ist. Ich schließe hiermit diesen Vorgang. Sollten 

Sie aus dem BMAS keine Antwort auf Ihr Informationsbegehren erhalten, steht Ihnen na-

türlich jederzeit frei, den BfDI nach §12 Abs. 1 IFG aufzurufen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Sarikurt 
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bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 
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